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B. Mitteilungen der Ärztekammer des Saarlandes - Abteilung Zahnärzte - 
 
1. Kurs zur Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz für Zahnärzte gem. 

§ 48 StrlSchV 
 
Die Fachkunde im Strahlenschutz muss alle 5 Jahre durch eine erfolgreiche Teilnahme an 
einem von der zuständigen Stelle anerkannten Kurs aktualisiert werden. 
 
An einem solchen Kurs muss teilnehmen, wer im Jahr 2018 seine Röntgenfachkunde durch 
Ablegung des zahnmedizinischen Staatsexamens erworben hatte. Für diesen Personenkreis 
läuft die erste 5-Jahresfrist ab.  
 
Das gleiche gilt für alle, die im Jahr 2018 an einem Aktualisierungskurs teilgenommen ha-
ben. 
 
Damit alle betroffenen Kolleginnen und Kollegen die Gelegenheit haben, solche Kurse im 
Saarland zu besuchen, bieten wir folgenden Termin an: 
 

Mittwoch, 24.05.2023 
14.00 Uhr bis 18.30 Uhr 

Veranstaltungsort: Haus der Ärzte, 
Großer Saal, Faktoreistraße 4, 66111 Saarbrücken 

 
Die Kursgebühr beträgt 100,00 €. 
 
Wir weisen darauf hin, dass im Fall des fehlenden Nachweises einer Teilnahme an einem 
Fachkundekurs im Strahlenschutz das Ministerium für Umwelt als zuständige Stelle die Fach-
kunde entziehen oder die Fortgeltung mit Auflagen versehen könnte. 
 

 Das Anmeldeformular finden Sie in der Anlage zu diesem Rundschreiben und als  
pdf-Datei zum Herunterladen auf unserer Internetseite unter 
 
http://www.zaek-saar.de/fuer-zahnaerzte/fortbildung/ 
 

 
 
2. Aktualisierung der Kenntnisse im Strahlenschutz für Zahnmedizinische Fachange-

stellte 
 
Auch die Aktualisierungskurse für Kenntnisse im Strahlenschutz für Zahnmedizinische Fach-
angestellte werden in diesem Jahr fortgesetzt. 
 
Zahnmedizinische Fachangestellte und Zahnarzthelferinnen müssen ihre im Zusammenhang 
der Abschlussprüfung erworbenen „Kenntnisse im Strahlenschutz“ alle 5 Jahre aktualisieren, 
um nicht die Erlaubnis zur technischen Durchführung von Röntgenaufnahmen zu verlieren. 
Die Bescheinigung der erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz, die im Zusammenhang 
mit der Abschlussprüfung erworben werden konnten, darf also nicht älter als 5 Jahre sein. Das 
heißt, alle, die ihre Kenntnisbescheinigung anlässlich der Winterprüfung 2017/2018 und der 
Sommerprüfung 2018 erhalten haben, müssen an einem Aktualisierungskurs erfolgreich teil-
genommen haben. Das gleiche gilt für alle, die 2018 an einem Aktualisierungskurs teilge-
nommen haben. 
 

http://www.zaek-saar.de/fuer-zahnaerzte/fortbildung/
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Zahnmedizinische Fachangestellte und Zahnarzthelferinnen, die ihre 5-Jahresfrist bereits 
überschritten haben, können auf begründeten Antrag hin ebenfalls zu den diesjährigen Kur-
sen zugelassen werden. 
 
Es ergeht daher der dringende Appell an alle Kolleginnen und Kollegen, die Aktualität der 
Röntgenbescheinigungen ihrer Angestellten zu überprüfen und ggf. zu den Kursen anzumel-
den. 
 
Die angebotenen Kurse werden wieder durchgeführt vom Leiter der Zahnärztlichen Stelle, 
Herrn Prof. Dr. Dr. Josef Dumbach und sind vom Ministerium für Umwelt des Saarlandes mit 
Schreiben vom 18.05.2010 (Az: E/5-44.60-/10 Dr.Ka) anerkannt. Diese Anerkennung hat bun-
desweite Geltung. 
 
Folgende Termine bieten wir an: 
 
Kurse für ZFA: 

Mittwoch, 15.03.2023 
Mittwoch, 29.03.2023 
Mittwoch, 10.05.2023 
 
Jeweils von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Veranstaltungsort: Haus der Ärzte, Großer Sitzungssaal, 1. Etage 
Faktoreistraße 4, 66111 Saarbrücken 
 
Die Kursgebühr beträgt 45,00 € pro Teilnehmer/in. 
 
Die Kursbelegung erfolgt nach Eingang der Anmeldung. 
 

 Das Anmeldeformular finden Sie in der Anlage zu diesem Rundschreiben und als  
pdf-Datei zum Herunterladen auf unserer Internetseite unter 

 
http://www.zaek-saar.de/praxisteams/termine-roentgen/ 

 
 
 

C. Mitteilungen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Saarland 
 
 
1. Einreichungs- und Abrechnungskalender 2023 | aktualisierte Fassung 
 
Zur besseren Übersicht über die Einreichungs- und Auszahlungstermine hatten wir Ihnen mit 
dem MSZ Nr. 11/2022 den Einreichungs- und Abrechnungskalender 2023 zur Verfügung ge-
stellt. Wir haben diesen nochmals redaktionell überarbeitet, da der Rosenmontag und der 
Aschermittwoch nicht der richtigen Kalenderwoche zugeordnet waren (s. unsere Rund-Mail 
vom 05.01.2023). 
 

 Den aktualisierten Einreichungs- und Abrechnungskalender für das Jahr 2023 finden Sie 
(nach Anmeldung) auf der Homepage der KZVS unter 

 
https://www.zahnaerzte-saarland.de/zahnaerzte/ 

 
sowie nochmals als Anlage zu diesem MSZ. 

 

http://www.zaek-saar.de/praxisteams/termine-roentgen/
https://www.zahnaerzte-saarland.de/zahnaerzte/index.php?idx=3&idxx=8
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2. Zahnärztlicher Notdienst durch das Winterbergklinikum Saarbrücken | Finanzie-

rungsregelungen 
 
Mit dem Winterbergklinikum Saarbrücken besteht seit mehreren Jahren eine Vereinbarung 
über den zahnärztlichen Notdienst. Mit dem Beginn des Jahres 2023 wird dies nicht mehr im 
Rahmen eines Pilotprojektes geführt, sondern als regelhafte Vereinbarung auf Basis der Not-
falldienstordnung (§ 2 Abs. 2 Bst. c) NDO). Damit geht eine Änderung der Finanzierung einher: 
Die Finanzierung erfolgt nicht mehr mittels einer Umlage der teilnehmenden Praxen, sondern 
aus dem Haushalt der KZVS. 
 
 
 
3. Winterbergklinikum Saarbrücken | Leistungsumfang der Klinik für Mund-, Kiefer- 

und Gesichtschirurgie 
 
Das Klinikum Saarbrücken hat uns hinsichtlich des Leistungsumfangs der Klinik für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie informiert, 
 

„dass wir unser bisheriges Leistungsangebot bezüglich Zahnsanierungen in Narkose da-
hingehend einschränken müssen, dass wir nur noch solche Patienten behandeln kön-
nen, die aus medizinischen Gründen ausschließlich in einem stationären Umfeld behan-
delt werden müssen. 
Hierzu zählen Kinder unter 2 Jahren, Patienten mit schweren und schwersten Behinde-
rungen sowie internistischen Risikofaktoren. Alle anderen Patienten, insbesondere ge-
sunde Kinder über 2 Jahre sollen in Zukunft in dafür geeigneten Praxen behandelt wer-
den.“ 

 
Das Klinikum hat hierzu ergänzend mitgeteilt, dass die schon vereinbarten Termine noch ab-
gearbeitet, danach jedoch nur noch Termine bei bestehender medizinischer Indikation verein-
bart werden. 
 
 
 
4. ZE-Festzuschüsse 2023 | Beschluss des G-BA und Abrechnungshilfe 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die ZE-Festzuschüsse für das Jahr 2023 be-
schlossen. 
 

 Die Abrechnungshilfe „Schwere Kost für leichteres Arbeiten“ finden Sie wie gehabt auf der 
Homepage der KZVS: 

 

https://www.zahnaerzte-saarland.de/praxisteam/ 

 

 Die Druckfassung der Abrechnungshilfe befindet sich aktuell im Postversand an die Pra-
xen. 

 
 
 
 
 
 

https://www.zahnaerzte-saarland.de/praxisteam/index.php?idx=4&idxx=14
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5. Digitale Planungshilfe für Festzuschüsse (DPF) | Update online 
 
Das neue Update der DPF auf die Version 3.1.7 steht ab sofort zum Download zur Verfügung.  
Das Update enthält die seit dem 1. Januar 2023 geltenden Festzuschussbeträge. 
 

 Das Update sowie die Benutzerhinweise sind - wie bisher auch - auf der Website der 
KZBV zum Download erhältlich unter: www.kzbv.de/dpf 

 
Das Update finden Sie auch auf der Homepage der KZVS: 
 
https://www.zahnaerzte-saarland.de/praxisteam/ 

 
 

 Die Vollversion der DPF steht desweiteren zum Download in unserem Abrechnungspor-
tal unter folgendem Link zur Verfügung:  
 
http://saarland.kzv.de/ Online Abrechnungsportal (grün - nach Anmeldung) 
➔ DPF-Vollversion 
 
 
 

6. Neues Leistungs- und Preisverzeichnis für zahntechnische Leistungen im Rahmen 
der vertragszahnärztlichen Versorgung im Saarland – BEL II - ab 01. Januar 2023 

 
Die Zahntechniker-Innung für das Saarland und die Verbände der Krankenkassen im Saarland 
haben das Leistungs- und Preisverzeichnis für zahntechnische Leistungen – BEL II – mit Gül-
tigkeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023 rückwirkend zum 01. Januar 2023 vereinbart. 
 

 Damit Sie die neuen Preise zeitnah in Ihre Praxis-EDV einpflegen können, haben wir das 
Kurzverzeichnis auf unserer Internetseite zum Download bereitgestellt: 
 
https://www.zahnaerzte-saarland.de/praxisteam/ 
 
Das komplette Leistungs- und Preisverzeichnis (BEL II) wird zum Download zeitnah nach-
gereicht. 
 

 Zum Einspielen der neuen Laborpreise in Ihre Praxissoftware finden Sie unter dem o.g. 
Link eine csv-Datei zum Download. Sofern Ihre Software die VDDS-Schnittstelle-
Laborpreise (Verband Deutscher Dentalsoftware Unternehmen e.V.) unterstützt, ersparen 
Sie sich durch den Import das Eintippen der Preise. Fragen Sie ggf. Ihren Softwareher-
steller. 

 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die KZV Saarland nicht in die Vertragsverhandlungen 
zwischen den Krankenkassen und der Zahntechniker-Innung für das Saarland eingebunden 
ist. 
 
 
 
7. Änderung der Abrechenbarkeit der BEL-Nr. 002 3 „Weitere Maßnahmen der Modell-

herstellung – Verwendung von Kunststoff“ 
 
Hinsichtlich der Abrechenbarkeit der BEL-Nr. 002 3 „Weitere Maßnahmen zur Modellherstel-
lung – Verwendung von Kunststoff“ möchten wir über eine Änderung zum 01.01.2023 

http://www.kzbv.de/dpf
https://www.zahnaerzte-saarland.de/praxisteam/index.php?idx=4&idxx=14
http://saarland.kzv.de/
https://www.zahnaerzte-saarland.de/praxisteam/index.php?idx=4&idxx=14
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informieren: Diese Leistung konnte bisher auch für die Herstellung eines Kunststoffsockels bei 
der Modellherstellung (BEL-Nrn. 005 1, 005 2 und 005 3) abgerechnet werden. Diese Mög-
lichkeit der Abrechnung ist nunmehr gemäß einer Vereinbarung zwischen dem GKV-SV und 
dem VDZI entfallen. 
 
Seit dem 01.01.2023 kann die BEL-Nr. 002 3 nur noch bei einer Teleskopprothese für die 
Darstellung von im Mund verbleibenden individuellen Primärteilen oder zur besonderen Dar-
stellung von Zahnfleischpartien abgerechnet werden. Es resultieren daraus geringere Abrech-
nungshäufigkeiten der BEL-Nr. 002 3. 
 
Die Vertragspartner nach § 88 Abs. 1 Satz 1 SGB V haben das dadurch freiwerdende Abrech-
nungsvolumen summenneutral auf die BEL-Nrn. 005 1, 005 2 und 005 3 umgeschichtet, indem 
die Bundesmittelpreise für die BEL-Nrn. 005 1, 005 2 und 005 3 beim Zahnersatz einschließlich 
Zahnkronen und Suprakonstruktionen erhöht wurden. 
 
 
 
8. Heilfürsorge (Bundespolizei/Bundeswehr) | neue Punktwerte ab 01. Januar 2023 
 
In Anlehnung an die Vereinbarung der GKV auf Bundesebene, den bundeseinheitlichen Zahn-
ersatz-Punktwert um 3,45 % für das Jahr 2023 zu erhöhen, werden auch die Vergütungen im 
Bereich Heilfürsorge (Bundespolizei, Bundeswehr) um 3,45% in entsprechender Höhe ange-
passt. Die neuen Vergütungen gelten ab Januar 2023. 
 
Bundespolizei 2023 
 

KCH/PAR/KBR ZE KFO IP/FU Sprechstunden- 
bedarf 

1,3476 1,1572 1,1572 1,4373 1,9064 

 
 
Bundeswehr 2023 
 

KCH/PAR/KBR ZE KFO IP/FU Sprechstunden- 
bedarf 

1,3476 1,1572 1,1572 1,3476 1,9064 

 

 
Die aktualisierte Punktwert-Übersicht ist diesem MSZ als Anlage beigefügt. 
 
 
 
9. Anpassung der Vergütung auf Bundesebene für den Versorgungsbereich Unfallver-

sicherung für das Jahr 2023 
 
Im Bereich der Unfallversicherung konnte sich die KZBV mit den Unfallversicherungsträgern 
auf eine Erhöhung der Vergütung um 3,45 Prozent einigen. Somit steigt der Punktwert in die-
sem Jahr auf  
 

1,4100 Euro. 
 
Der Bericht Zahnschaden steigt auf 22,78 Euro. Die Vergütungserhöhungen treten ausnahms-
weise zum 01. Februar 2023 in Kraft. 
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Von der Steigerung ausgenommen ist das Gebührenverzeichnis für die Versorgung der Un-
fallverletzten und Berufserkrankten mit Zahnersatz und Zahnkronen, welches für das Jahr 
2022 bereits umfangreich erhöht worden war. 
 
Punktwert ab 01.02.2023     = 1,4100 € 
Bericht Zahnschaden     =   22,78 € 
Erstattung Berufskrankheitenanzeige (ab 01.01.2022) =   17,96 € 
 
Auch hinsichtlich der Unfallversicherungsträger verweisen wir auf die diesem MSZ als Anlage 
beigefügte Punktwertübersicht. 
 
 
 
10. Überweisungen an Radiologen 
 
Wir möchten Sie über die Regelungen informieren, die für die Überweisung von Patienten an 
Radiologen gelten: 
 

 Der Bundesmantelvertrag-Zahnärzte (BMV-Z) gibt hierzu in § 11 vor: Der Vertragszahn-
arzt kann, wenn erforderlich, den Versicherten zur Durchführung bestimmter ärztlicher 
oder zahnärztlicher Leistungen oder zur Weiterbehandlung an einen anderen Vertrags-
zahnarzt, einen Vertragsarzt, ein MVZ oder an einen ermächtigten Arzt/Zahnarzt über-
weisen.  

 

 Nach Anlage 1 Ziff. 2.3 zum BMV-Z erfolgen Überweisungen auf dem Arzneiverord-
nungsblatt, das aufgrund des Bundesmantelvertrages Ärzte vereinbart ist. Dabei ist der 
Grund der Überweisung, der Name des Versicherten oder die Versichertennummer, der 
Name des Vertragszahnarztes und seine Anschrift anzugeben. Überweisungen können 
individuell mittels EDV erstellt werden. 

 
Für den Radiologen gilt dann die Vorgabe aus § 24 Abs. 11 des Bundesmantelvertrages-Ärzte 
(BMV-Ä): Demnach gilt eine von einem Vertragszahnarzt ausgestellte formlose Überweisung 
an einen ausschließlich auftragnehmenden Vertragsarzt (und zu diesen „ausschließlich auf-
tragnehmenden Vertragsärzten“ zählen die Radiologen) als Anspruchsnachweis. Der Radio-
loge rechnet seine Leistungen auf einem selbst ausgestellten Überweisungsschein ab, dem 
die formlose Überweisung des Vertragszahnarztes beizufügen ist. 
 
 
 
Anlagen zum MSZ Nr. 01/2023: 
 
▪ Anmeldeformular „Kurs zur Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz für Zahnärzte“ 
▪ Anmeldeformular „Röntgenkurs für ZFA“ 
▪ Einreichungs- und Abrechnungskalender 2023 (aktualisiert) 
▪ Punktwertübersicht 
 
 
 



An die 
Ärztekammer des Saarlandes 
- Abteilung Zahnärzte - 
Puccinistraße 2 
66119 Saarbrücken 
 

roentgen@zaek-saar.de 
 
 

Anmeldung 

zum Kurs 

"Aktualisierung der Fachkunde gem. § 48 StrlSchV" 
 
 
 

Ich nehme an dem Kurs zur Aktualisierung der Fachkunde  
am Mittwoch, 24. Mai 2023, 14.00 Uhr, teil! 

(Ort: Haus der Ärzte, Faktoreistraße 4, Großer Saal) 

 
 
 

 
Name/Vorname (bitte in Druckschrift ausfüllen) 

 
 

Email-Adresse:   

   
 
 

Gerne können Sie sich auch formlos per Mail anmelden: 
roentgen@zaek-saar.de 

 
 

 Die Kursgebühr in Höhe von 100,00 € bitte ich von meinem 
Abrechnungskonto bei der KZVS abzubuchen 

 
 
 Die Kursgebühr überweise ich vor Kursbeginn auf das Konto 

der Zahnärztekammer Saarland bei der Deutschen Apotheker- 
und Ärztebank, IBAN: DE27 3006 0601 0001 2143 06, BIC: 
DAAEDEDD 

 
 
 
 

Ort, Datum  Stempel/Unterschrift 
 



An die 
Ärztekammer des Saarlandes 
- Abteilung Zahnärzte - 
Puccinistraße 2 
66119 Saarbrücken 
roentgen@zaek-saar.de 
 
 
 

Anmeldung 

 
zum Aktualisierungskurs der Kenntnisse im Strahlenschutz 
für Zahnmedizinische Fachangestellte / Zahnarzthelferinnen 

 
 

Folgende Personen werden angemeldet: 
 

Teilnehmername 
(in Druckschrift / leserlich!!) 

Email-Adresse Wunschtermin 

    

    

 
   

    

 
 
 
Termine: 15.03.2023 29.03.2023 10.05.2023 jeweils von 14.00 bis 18.00 Uhr im Haus 

der Ärzte, Faktoreistraße 4, 66111 Sbr. 
 
Bitte beachten: 

Der Anmeldung beizufügen ist eine Kopie der Teilnahmebescheinigung des 
Aktualisierungskurses 2018 bzw. die im Jahr 2018 erstmals ausgestellte 
Röntgenbescheinigung! Nur vollständige Anmeldungen können berücksichtigt 
werden! 
 
Alle diese Angaben können Sie uns auch gerne per Mail an roentgen@zaek-saar.de schicken.  
 
Die Kursbelegung erfolgt nach Eingang der Anmeldung. Teilnehmen kann nur, wer eine 
Teilnahmebestätigung erhalten hat! 
 
 
Die Kursgebühr beträgt pro Teilnehmerin 45,00 €. 
 

 Ich bin damit einverstanden, dass die Kursgebühr für die o.g. ZFA/ZAH von meinem 
Honorarkonto bei der KZVS abgebucht wird 

 

 Die Kursgebühr überweise ich vor Kursbeginn auf das Konto der Zahnärztekammer 
Saarland: IBAN: DE27 3006 0601 0001 2143 06 (Apo-Bank) 

 
 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift 
 

Abrechnungsnummer 
Praxisstempel 
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Feiertage
Samstag
Sonntag

Schulferien

Es können nur Abrechnungen berücksichtigt werden, die zum letzten Einreichungstermin bei der Geschäftsstelle vorliegen bzw. online übertragen sind.

Januar Februar März April Mai Juni

jeweils letzter Werktag im Monat - 12.00 Uhr
Abschlag = KCH/KFO

Restzahlung = KCH/KFO

ZE/PAR/KB - Einreichungstermin KCH/KFO Einreichung bis jeweils 8:00 Uhr

11 Mi

12 Do

21 So

18 Mi

20



1 Mo Neujahr

Monatszahlung = ZE/PAR/KBjeweils letzter Werktag im Monat - 12.00 Uhr

Do
2. Abschlag 

II/2023

Restzahlung 

II/2023
Mi Fr

Di

Di

2. Abschlag 

III/2023

2 Di*

22 Sa

Do

Monatszahlung

22 So

Monatszahlung

Es können nur Abrechnungen berücksichtigt werden, die zum letzten Einreichungstermin bei der Geschäftsstelle vorliegen bzw. online übertragen sind.

21 Mo
1. Abschlag 

III/2023

Monatszahlung

KCH/KFO

Monatszahlung

20

Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland

Puccinistr. 2, 66119 Saarbrücken

Tel. 0681/58608-0, Fax 0681/58608-14

Einreichungstermine - 

Monats-/Quartalsabrechnung -

Zahlungstermine 2023 (Stand: 05.01.2023)

Juli August September Oktober November Dezember

1 Sa 1 Di 1 Fr 1 So 1 Mi Allerheiligen 1 Fr

Do 2 Sa2 So 2 Mi 2 Sa 2 Mo 2

3 Di
Tag der Deut-

schen Einheit
3 Fr

4 Mo4 Di 4 Fr 4 Mo

3 So 1. Advent3 Mo 3 Do 3 So

6 Mo 6 Mi6 Do 6 So 6 Mi

4 Mi 4 Sa

KCH/KFO

7 Sa 7 Di 7 Do7 Fr 7 Mo 7 Do

5 5 So 5 Di5 Mi 5 Sa 5 Di

6 Fr

8 So 8 Mi 8 Fr8 Sa 8 Di 8 Fr

9 Mo 9 Do 9 Sa9 So 9 Mi 9 Sa

10 So10 Mo Monatszahlung 10 Do 10 So

11 Mi 11 Sa 11 Mo

2. Advent

11 Di 11 Fr 11 Mo

12 Do 12 So 12 Di12 Mi 12 Sa 12 Di

10 Di Monatszahlung 10 Fr

13 Fr 13 Mo 13 Mi13 Do 13 So 13 Mi

14 Sa 14 Di 14 Do14 Fr 14 Mo 14 Do

15 So 15 Mi 15 Fr15 Sa 15 Di
Mariä

Himmelfahrt
15 Fr

16 Mo 16 Do 16 Sa16 So 16 Mi 16 Sa

17 Di 17 Fr 17 So 3. Advent17 Mo 17 Do 17 So

18 Mi 18 Sa 18 Mo18 Di 18 Fr 18 Mo

20 20

DoDo

Mo
1. Abschlag 

IV/2023

21

19 Do 19 So 19 Di19 Mi 19 Sa 19 Di

So

Fr 21

22 22 Fr 22 Fr

Mi
Restzahlung 

III/2023

21 Sa

20 20

Mi

24 So
Heiligabend

4. Advent

23 Do 23 Sa23 So 23 Mi 23 Sa

24 Di 24 Fr

26 Di
2. Weihnachts-

feiertag
26 Mi 26 Sa 26 Di

25 Mi 25 Sa 25 Mo
1. Weihnachts-

feiertag
25 Di 25 Fr 25 Mo

So

28 Do28 Fr 28 Mo 28 Do

27 Fr 27 Mo 27 Mi27 Do 27 So 27 Mi

21

So Silvester31 Mo ZE/PAR/KB 31 Do ZE/PAR/KB

30

20

30 Sa30 So 30 Mi 30 Sa

So 29

Do

29

Feiertage
Samstag

*) Einreichung Dez. 2023 - am 02.01.2024, 12.00 Uhr SonntagAbschlag = KCH/KFO
Schulferien

31 Di ZE/PAR/KB 31

Mi 29 Fr29 Sa 29 Di 29 Fr ZE/PAR/KB

ZE/PAR/KB

Januar

2024

21

Restzahlung = KCH/KFO

22

ZE/PAR/KB - Einreichungstermin KCH/KFO Einreichung bis jeweils 8:00 Uhr

Mo 30 Do ZE/PAR/KB

28 Sa 28 Di

26 26

24 Mo 24 Do 24 So

23 Mo



Stand:  11.01.2023 KCH ZE KFO IP/FU
PAR/KBR

Primärkassen Saarland

AOK 1,1832 1,0389 1,0013 1,2436

BKK 1,1769 1,0389 0,9958 1,2609

IKK 1,1536 1,0389 0,9760 1,2359

SVLFG vorm. LKK 1,1601 1,0389 0,9816 1,2430

Knappschaft 1,1785 1,0389 0,9993 1,2457

Ersatzkassen 
vdek 1,1810 1,0389 0,9993 1,2451

Sonstige Kostenträger 

Bundeswehr 1,3476 1,1572 1,1572 1,3476

Bundespolizei 1,3476 1,1572 1,1572 1,4373

Sozialamt (siehe AOK) 1,1832 1,0389 1,0013 1,2436

Berufsgenossenschaften
1,4100

ab 01.02. 2023 *)
1,4100

ab 01.02. 2023
1,4100

ab 01.02. 2023

Versorgungsamt      je nach Kassenzugehörigkeit

Kassenzahnärztliche Vereinigung
Saarland

Die vorstehende Tabelle enthält die aktuell gültigen Punktwerte. Der Zeitpunkt, ab dem
die Punktwerte gültig sind, ergibt sich aus der umseitigen Aufstellung.

Änderungen seit der letzten Übersicht Stand 14.12.2022 in Fettdruck. Siehe auch Rückseite.
*) Siehe besonderes Gebührenverzeichnis

Bei der KFO-Behandlung gilt immer der Punktwert am Sitz des Zahnarztes. Bei der Versorgung
mit ZE gilt bei den Primär- und Ersatzkassen der bundeseinheitliche Punktwert.

Für KCH-, IP-, FU-, PAR- und KBR-Leistungen gilt der Punktwert am Sitz der Krankenkasse,
bei Wohnortkassen der Punktwert am Wohnort der/des Versicherten.

Punktwertübersicht für 2023

(umseitig Punktwerte ab 01.01.2015)

Punktwerte im Praxiscomputer geändert am: ____________________,  durch: _________________

in Euro

Bitte wenden
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KCH/PAR/KBR ZE KFO IP/FU

AOK ab 1.1.2015 0,9820 0,8358 0,8310 1,0322
AOK ab 1.1.2016 1,0110 0,8605 0,8555 1,0626
AOK ab 1.1.2017 1,0363 3) 0,8820 0,8769 3) 1,0892 3)
AOK ab 1.1.2018 1,0671 3) 0,9296 2) Website-MSZ 2/21 3) 1,1215 3)
AOK ab 1.1.2019 1,1220 0,9297 0,9494 1,1793
AOK ab 1.1.2020 1,1282 0,9576 0,9547 1,1858
AOK ab 1.1.2021 1,1567 0,9818 0,9789 1,2158
AOK ab 1.1.2022 1,1832 1,0043 1,0013 1,2436
AOK ab 1.1.2023 1,0389

BKK ab 1.1.2015 0,9820 0,8358 0,8310 1,0522
BKK ab 1.1.2016 1,0110 0,8605 0,8555 1,0832
BKK ab 1.1.2017 1,0363 0,8820 0,8769 1,1103
BKK ab 1.1.2018 1,0671 0,9296 2) 0,9029 1,1433
BKK ab 1.1.2019 1,0874 0,9297 0,9201 1,1650
BKK ab 1.1.2020 1,1222 0,9576 0,9495 1,2023
BKK ab 1.1.2021 1,1506 0,9818 0,9735 1,2327
BKK ab 1.1.2022 1,1769 1,0043 0,9958 1,2609
BKK ab 1.1.2023 1,0389

IKK ab 1.1.2015 0,9820 0,8358 0,8310 1,0522
IKK ab 1.1.2016 1,0110 0,8605 0,8555 1,0832
IKK ab 1.1.2017 1,0363 0,8820 0,8769 1,1103
IKK ab 1.1.2018 1,0671 0,9296 2) 0,9029 1,1433
IKK ab 1.1.2019 1,0671 0,9297 0,9029 1,1433
IKK ab 1.1.2020 1,1251 0,9576 0,9519 1,2054
IKK ab 1.1.2021 1,1536 0,9818 0,9760 1,2359
IKK ab 1.1.2022 1,0043
IKK ab 1.1.2023 1,0389

SVLFG (LKK) ab 1.1.2015 0,9820 0,8358 0,8310 1,0522
SVLFG (LKK) ab 1.1.2016 1,0110 0,8605 0,8555 1,0832
SVLFG ab 1.1.2017 1,0363 0,8820 0,8769 1,1103
SVLFG ab 1.1.2018 1,0671 0,9296 2) 0,9029 1,1433
SVLFG ab 1.1.2019 1,0954 0,9297 0,9268 1,1736
SVFLG ab 1.1.2020 1,1315 0,9576 0,9574 1,2123
SVFLG ab 1.1.2021 1,1601 0,9818 0,9816 1,2430
SVFLG ab 1.1.2022 1,0043
SVFLG ab 1.1.2023 1,0389

KN ab 1.1.2015 0,9820 0,8358 0,8310 1,0322
KN ab 1.1.2016 1,0110 0,8605 0,8555 1,0626
KN ab 1.1.2017 1,0356 0,8820 0,8769 1,0897
KN ab 1.1.2018 1,0615 0,9296 2) 0,9000 1,1221
KN ab 1.1.2019 1,0896 0,9297 0,9239 1,1518
KN ab 1.1.2020 1,1245 0,9576 0,9535 1,1887
KN ab 1.1.2021 1,1521 0,9818 0,9769 1,2178
KN ab 1.1.2022 1,1785 1,0043 0,9993 1,2457
KN ab 1.1.2023 1,0389

vdek ab 1.1.2015 0,9820 0,8358 0,8310 1,0322
vdek ab 1.1.2016 1,0108 0,8605 0,8553 1,0626
vdek ab 1.1.2017 1,0356 0,8820 0,8763 1,0897
vdek ab 1.1.2018 1,0653 0,9296 2) 0,9014 1,1221
vdek ab 1.1.2019 1,0925 0,9297 0,9244 1,1518
vdek ab 1.1.2020 1,1275 0,9576 0,9540 1,1887
vdek ab 1.1.2021 1,1546 0,9818 0,9769 1,2172
vdek ab 1.1.2022 1,1810 1,0043 0,9993 1,2451
vdek ab 1.1.2023 1,0389

1) ZE-Punktwert ab 1.4.2014  || 2) Punktwert ZE ab 1.7.2018  || 3) nicht für Leistungen in Auftragsfällen

Fettdruck = neue Punktwerte 11.01.2023
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